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Abschlussprüfung Gärtner/ Gärtnerin  
(Einzureichen mit der Abgabe des Berichtsheftes) 

 
Themen- Vorschläge des Auszubildenden gemäß § 9 - 15 jeweils (3) Ziffer 1 der Verordnung  vom 6. März 1996   
(bitte in Blockschrift ausfüllen) 

 
Name:  
 

 
Vorname: 

 
Berufsschulklasse: 

 
Ausbildungsbetrieb: 

 

 
Fachrichtung: 

 
Hauptarbeitsgebiete / Hauptkulturen ihres Ausbildungsbetriebes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermit stelle ich folgende zwei Themen für die mündliche Abschlussprüfung Gärtner  
zur Auswahl:  (Beachten Sie bei der Themenauswahl die Verordnung vom 6. März 1996 mit dem jeweiligen Paragraphen Ihrer 

Fachrichtung, § 9 bis 15,  siehe Rückseite) 

Beschreiben Sie ihr Thema in Stichworten und begrenzen Sie ihr Thema so, dass es auch  
von Ihnen beantwortet werden kann. 
 

 
Beispiel:        Falsch 

 
Beispiel:        Richtig 

 
” Steinarbeiten “ 

 
“ Pflastern einer Auffahrt mit Betonrechteckpflaster“ 

 
“ Baum pflanzen” 

 
“ 60 Stück Acer plat. als Straßenbaum pflanzen“   

 
“ Friedhof / Grabanlage  

 
“ Grabanlage Sommerbepflanzung oder Winterschmuck“ 

 
“ Geranien, Rosen“ 

 
“ Anbau von Pelargonium zon. / Rosen, Verkaufs-                 
Erntetermin 15.04. 

 
Thema 1     (Bitte deutlich schreiben) 

 
 

  
 
 
   

Thema 2     (Bitte deutlich schreiben) 
 

 
 
 
 
 
 
Fristgerecht abgegeben: 

 
Beantwortet Thema 1: 

 
Beantwortet Thema 2: 



Landwirtschaftskammer Hamburg.Dok..AP.mündliche Prüfung/Wi 

 
Landwirtschaftskammer Hamburg, Brennerhof 121-123, 22113 Hamburg, 
Tel. 040/78129140 
 
Auszug aus der Verordnung über die Berufsausbildung zum Gärtner/zur Gärtnerin 
vom 06. März 1996 
 

§ 9 
Abschlussprüfung 

in der Fachrichtung Baumschule 
 

1. im Prüfungsfach Kulturführung: 
 

a) Bau und Leben der Pflanze, 
b) Grundlagen der Züchtung, 
c) Vermehrung und Jungpflanzenzucht, 
d) Arbeiten an der Pflanze, 
e) kultursteuernde Maßnahmen, 
f) Böden, Erden und Substrate, 
g) Düngung und Bewässerung, 
h) Pflanzenschutz, 
i) Ernte, Aufbereitung und Lagerung 
k) Planen, Vorbereiten und Kontrollieren 

von Produktion, Dienstleistungen 
      und Arbeit 

 
§ 10 

Abschlussprüfung 
in der Fachrichtung Friedhofsgärtnerei 

 
1. im Prüfungsfach Grabanlage und Kulturführung: 

a) Bau und Leben der Pflanze, 
b) Grundlagen der Züchtung; Vermehrung 

und Weiterkultur, 
c) Arbeiten an der Pflanze, 
d) Böden, Erden und Substrate,  
e) Bewässerung, Düngung, 

Pflanzenschutz, 
f) Grabstätten anlegen, pflegen, erneuern, 
g) einschlägige Gestaltungsrichtlinien und 
      Friedhofsrecht, 
h) Planen, Vorbereiten und Kontrollieren 

von  
i) Produktion, Dienstleistung und Arbeit; 

 
§ 11 

Abschlussprüfung 
in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau 

 
1. im Prüfungsfach Landschaftsgärtnerische 

Arbeiten: 
a) Vorbereiten, Einrichten und Abwickeln 

von Baustellen, 
b) Erdarbeiten sowie Be- und 

Entwässerungsmaßnahmen, 
c) Herstellen von befestigten Flächen, 
d) Herstellen von Bauwerken in 

Außenanlagen, 
e) Bau und Leben der Pflanze, 

vegetationstechnische Arbeiten, 
f) Bewässerung, Düngung, 

Pflanzenschutz, 
g) Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, 
h) Planen, Vorbereiten und Kontrollieren 

von Dienstleistungen und Arbeit; 

§ 12 
Abschlussprüfung 

in der Fachrichtung Gemüsebau 
 

1. im Prüfungsfach Anbau: 
a) Bau und Leben der Pflanze, 
b) Grundlagen der Züchtung, 
c) Vermehrung und Jungpflanzenzucht, 
d) Produktionsverfahren, 
e) Frucht- und Nutzungsfolgen, 
f) Arbeiten an der Pflanze, 
g) Böden, Erden und Substrate, 
h) Düngung und Bewässerung, 
i) Pflanzenschutz, 
k)   Ernte, Aufbereitung, Lagerung und               
      Vermarktung 
l)    Planen, Vorbereiten und Kontrollieren von 
      Produktion, Dienstleistungen und Arbeit; 

 
§ 14 

Abschlussprüfung 
in der Fachrichtung Staudengärtnerei 

 
        1.   im Prüfungsfach Kulturführung: 

a) Bau und Leben der Pflanze, 
b) Grundlagen der Züchtung, 
c) Vermehrung und Jungpflanzenzucht, 
d) Arbeiten an der Pflanze, 
e) kultursteuernde Maßnahmen, 
f) Böden, Erden und Substrate, 
g) Düngung und Bewässerung, 
h) Pflanzenschutz, 
i) Aufbereitung und Lagerung, 
j) Planen, Vorbereiten und Kontrollieren von 

                   Produktion, Dienstleistungen und Arbeit; 
 

§ 15 
Abschlussprüfung 

in der Fachrichtung Zierpflanzenbau 
 
 1.  im Prüfungsfach Kulturführung: 

a) Bau und Leben der Pflanze, 
b) Grundlagen der Züchtung, 
c) Vermehrung und Jungpflanzenzucht, 
d) Arbeiten an der Pflanze, 
e) kultursteuernde Maßnahmen, 
f) Böden, Erden und Substrate, 
g) Düngung und Bewässerung, 
h) Pflanzenschutz, 
i) Ernte, Aufbereitung und Lagerung, 

      k     Planen, Vorbereiten und Kontrollieren von  
             Produktion, Dienstleistung und Arbeit;                                                                                       


